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Teil 2 der Veröffentlichungsreihe  

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 2015 
Gut gedacht – gut gemacht? 

 
 
Teil 1 der Veröffentlichungsreihe finden Sie im vbba-Magazin 01/2015. Wir möchten nun mit 
einem weiteren Thema fortsetzen: 

 
• Hintergründe und Grundlagen 
• organisatorische Fragen und handelnde Personen 
• die Durchführung des BEM sowie Umsetzung und Nachvollzug der Ergebnisse des 
   Verfahrens 
• beispielhafte Gründe für die Inanspruchnahme des BEM 
• Anspruch und Wirklichkeit – was läuft gut/ was kann (muss) verändert werden 
 
Wer sind die handelnden Personen beim BEM? 

Das sind einmal Sie, für die/den das Verfahren überhaupt durchgeführt wird. Über Ihre Frei-

willigkeit, an diesem Verfahren teilzunehmen, haben wir bereits im Teil 1 informiert. 

Da gewöhnlich immer mehrere Personen an einem Verfahren mitwirken, ist hier -nicht un-

maßgeblich- das sogenannte Integrationsteam beteiligt. 

Das Integrationsteam besteht grundsätzlich aus folgenden Vertreter/innen: 

 einer Person des Team Personal (üblicherweise die/der Personalberater/in) 

 einem Mitglied der Personalvertretung 

 der/dem Schwerbehindertenvertreter 

 sowie Ihrer Führungskraft. 

 

Sollten diese „Bereiche“ nicht alle fachlichen Fragen abdecken, können zusätzlich: 

 die/der Betriebsärztin/-arzt  

 ein/e Psychologe/in aus dem PD 

 die/der technische Berater/in 

 sowie die Gleichstellungsbeauftrage 

dazu berufen werden. 

 

Eine zusätzliche Person Ihres Vertrauens können Sie jederzeit mitbringen, soweit Sie diese 

nicht schon bei den Mitwirkenden des Integrationsteams finden. 

Die aus den genannten Bereichen genannten Personen müssen in Ihrem Sinne und Interes-

se Ihre Betriebliche (Wieder-) Eingliederung unterstützen.  

An dieser Stelle möchten wir Ihnen die Schwerbehindertenvertretung ganz besonders „ans 

Herz legen“, auch wenn Sie keinen anerkannten Grad der Behinderung haben. Diese Person 

kann mit ihrem Wissen um Möglichkeiten u.a. des Schwerbehindertengesetzes so manches 

in Gang bringen, zu dem unser Arbeitgeber/Dienstherr ggf. aus finanziellen Gründen nicht so 

ohne weiteres bereit oder in der Lage ist. 
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Organisatorische Fragen? 

 

Sollte weiterer Bedarf nach Fachkompetenz bestehen, kann mit Ihrem Einverständnis 

auch ggf. Ihr behandelnder Arzt (aber natürlich nur mit Ihrer Befreiung von der ärztlichen 

Schweigepflicht), Ihre Krankenkasse (auch hier nur mit Schweigepflichtentbindung), das In-

tegrationsamt oder weitere Sozialleistungsträger hinzu gezogen werden. 

 

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: 

Sollten Ihnen die konkret benannten Personen nicht zusagen, können Sie auf andere Perso-

nen aus den genannten Bereichen bestehen. 

 

Die gemeinsamen Gespräche finden in der Regel in dem Gebäude statt, in dem der Interne 

Service untergebracht ist. Es kann sich jedoch auch anbieten, die Gespräche in Räumen der 

Dienstelle/Geschäftsstelle durchzuführen, in denen die Mehrzahl der Teilnehmenden oder 

auch Sie arbeiten.  

 

Sie können z.B. aus gesundheitlichen Gründen nicht reisen? Die mögliche Nutzung eines 
Dienstwagens wäre ggf. mit dem Integrationsteam abzusprechen. 
 
Sie können an dem angebotenen Termin aus wichtigen Gründen nicht teilnehmen? Geben 

Sie das dem Integrationsteam bekannt. Ein neuer, für Sie passender Termin kann mit Ihnen 

vereinbart werden.  

 
Es muss Ihnen auf jeden Fall möglich gemacht werden, an den Gesprächen teilzu-

nehmen. 

 

Fragen zu diesem Themenkomplex? 

Ihre Ansprechpartner/innen der vbba vor Ort und die Grundsatzkommission 2 der  

vbba (www.vbba.de) sind für Sie da. 
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